
Tauchsportverein  

Blue World e. V. 

Beitrittserklärung 

An  
Tauchsportverein Blue World e. V. 
1. Vorsitzender 
Günther Knoll  
Edmund-Merz-Straße 15A 
63864 Glattbach  

 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Tauchsportverein Blue World e. V.1 
 
Vorname: _______________________ Nachname: _________________________geb.: _______________ 

Straße: ______________________________ PLZ: _________ Ort: ________________________________ 

Tel.: ______________________________   Mobil: _____________________________________________  

Email: _________________________________________________________________________________ 

 
Mit der Beitrittserklärung akzeptiere ich die Bedingungen zur Nutzung des Hallenbades Hösbach bzw. des Freibades Hösbach/Rotten-
berg, wie sie auf der Rückseite dieser Beitrittserklärung erläutert sind. 
Mit dieser Beitrittserklärung verzichte ich auf jegliche Ansprüche gegenüber Trainern/-innen des Tauchsportvereins gleich welcher Art, 
in Schadensfällen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Veranstaltungen des Tauchsportvereins und vor allem bei der Benut-
zung der Schwimmbäder im Rahmen des Angebots des Tauchsportvereins entstehen. Der Verzicht gilt insbesondere für Verletzungen 
aller Art, auch soweit sie zum Tode führen sollten mit der Maßgabe, dass auch meine Unterhaltsberechtigten und meine Erben im Hin-
blick auf diese Verzichtserklärung gegenüber der „haftungsbefreiten Partei“ keine Ansprüche geltend machen können. 
Es ist mir bekannt, dass Schnorchel- und Gerätetauchen körperlich anstrengende Aktivitäten sind und ich erkläre ausdrücklich, dass, 
falls ich aufgrund eines Herzanfalls, aufgrund von Panik, Hyperventilation usw. verletzt werde, ich das Risiko der genannten Verletzun-
gen eingehe und die Trainer/-innen dafür nicht verantwortlich mache. 
Ich erkläre weiterhin, dass ich – soweit ich bei Vereinsaktivitäten teilnehme, die mit dem Tauchen mit Pressluft oder Apnoe-Tauchen 
verbunden sind – über eine Krankenversicherung verfüge, die die Krankheitskosten im Zusammenhang mit Tauchaktivitäten trägt. 
Ich erkläre weiterhin, dass ich – soweit ich bei Vereinsaktivitäten teilnehme, die mit dem Tauchen mit Pressluft oder Apnoe-Tauchen 
verbunden sind - über ein nach den geltenden Vorschriften gültiges Tauchtauglichkeitszertifikat eines Arztes verfüge. 
Diese Erklärung gilt auch für von mir angemeldete Kinder und Jugendliche. 

 
 

Datum: ________________________ Unterschrift: _______________________________ 
Soweit Personen Kinder und Jugendliche angemeldet werden ist hier die Unterschrift eines Elternteils notwendig. 

______________________________________________________________________________________ 

Hiermit ermächtige ich den Tauchsportverein Blue World e. V. die einmalige Aufnahmege-

bühr2 und den jeweils aktuellen jährlichen Mitgliedsbeitrag3 von meinem Konto einzuzie-

hen: 

Bank: ____________________________________________ BIC: _________________________________ 

IBAN: _________________________________________________________________________________ 

 
 
Datum: ________________________ Unterschrift: _______________________________  

                                                 
1 Für jedes Mitglied (also auch für ggf. beitragsfreie Kinder) ist eine eigene Erklärung auszufüllen 

2 Stand 2017: Einmalige Aufnahmegebühr von 50,00€ entfällt bei Eintritt bis zum 31.07.2017 sowie bei Kindern und Jugendlichen, die beim Ein-

tritt das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
3 Stand 2017: 7,00€/Monat ab Eintrittsmonat, danach jährlich 84,00€ für Erwachsene. 4,00€/Monat ab Eintrittsmonat, danach 48,00€ für Kinder 

und Jugendliche. Bei zwei voll zahlenden Familienmitgliedern sind weitere Kinder und Jugendliche beitragsfrei. Im Jahr nach Erreichen des 18. 

Lebensjahres ist eine eigene Mitgliedschaft notwendig (Aufnahmegebühr entfällt in diesem Fall). 



Tauchsportverein  

Blue World e. V. 

 

Benutzerordnung 

Gültig für die Benutzung des Hallenbades Hösbach und des Freibades Hösbach/ Rotten-
berg im Rahmen der Vereinsaktivitäten des Tauchsportvereins Blue World e. V. 
 
1. Vereinsmitglieder dürfen das Hallenbad Hösbach und das Freibad Hösbach/ Rotten-

berg im Rahmen des mit der Gemeinde Hösbach geschlossenen Nutzungsvertrages 

und zu den von der Gemeinde Hösbach freigegebenen Zeiten kostenfrei nutzen. 

2. Personen, die nicht Vereinsmitglieder sind, zahlen eine von der Mitgliederversammlung 

festgesetzte Nutzungsgebühr. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung und unter An-

gabe des Nutzungsdatums und des Namens des Nutzers auf das Vereinskonto Konto 

oder kann in bar an einen der anwesenden Trainer bezahlt werden. Auf Verlangen wird 

ein Zahlungsbeleg ausgestellt. 

3. Mit der Nutzung des Hallenbades Hösbach und des Freibades Hösbach/Rottenberg er-

kennen alle Benutzer/Benutzerinnen die Badeordnung/Benutzerordnung der Gemeinde 

Hösbach bezüglich des Hallenbades sowie des Freibades uneingeschränkt an. 

Den Anweisungen der Bademeister, des Badepersonals und/oder der anwesenden 

Trainer/-innen ist stets Folge zu leisten. Die Badeordnung der Bäder ist einzuhalten. 

4. Bei der Benutzung der Bäder muss stets ein „Trainer“ oder eine „Trainerin“ anwesend 

sein. Trainer und Trainerinnen sind alle Personen, die vom Vereinsvorstand mit dem 

Training beauftragt sind und folgende Merkmale nachweisen können: 

a) Technische, organisatorische und sicherheitstechnische Einweisung in das jeweilige 

Bad durch das Bäderpersonal oder eine andere dazu berechtigte Person. 

b) Nachweis der Rettungsfähigkeit durch die vorgeschriebenen Nachweise (inkl. Erste-

Hilfe-Kurs), der nicht älter als zwei Jahre ist. 

5. Der Benutzer/die Benutzerin verpflichtet sich, den Tauchsport entsprechend seines/ih-

res Ausbildungsstandes auszuüben. Die Durchführung von Alleintauchgängen ist nicht 

gestattet. Das verwendete Tauchgerät muss den Tauchsportregelwerken entsprechen. 

6. Die Nutzungszeiten sind strikt einzuhalten, um verlängerte Arbeitszeiten des anwesen-

den Bäderpersonals zu vermeiden. 

7. Bei Verstößen gegen diese Benutzerordnung kann ein Bäderverbot ausgesprochen 

werden. Ein Rechtsanspruch auf Erstattung des Mitgliedsbeitrages entsteht dadurch 

nicht. 

8. Das Tauchen erfolgt auf Grundlage dieser Benutzerordnung und auf eigene Gefahr. 

Regressansprüche sind ausgeschlossen. 


